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Sehr geehrter Herr Kollege Dr. Spieß,

im Nachgang zu unserem Gespräch am Mittwoch, 15.05.2024, dÜrten wir noch-

mals Folgendes festhalten:

1.

Unsere Veruvunderung, dass Frau Bürgermeisterin Bogner auf Frage des Zweck-

verbands einen Finanzbedarf für die Realisierung der Schule verneint hat und auch

in der Verbandsversammlung am 1 4.05.2024 gegen die Bereitstellung von Haus-

haltsmitteln gestimmt hat, haben wir zum Ausdruck gebracht.

2.

Schließlich wurde mitgeteilt, dass der Zweckverband zwingend Vorhabenträger

werden wolle und hiervon seine Beteiligung an Kosten für das Gymnasium abhän-

gig mache. Diese Aussage ist falsch. Dies hat Herr Schelle nach dem Termin am

1 5.05.2024 nochmals bestätigt.
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3.

Bereits mit unserem letzten Schreiben haben wir darauf hingewiesen, dass die Gemeinde ver-

p1ichtet ist, einen projektsteuerct zu beauftragen, der die Schulinhalte definiert, so dass hie-

rauf aufbauend die für ein Bebauungsplanverfahren nötigen Fachgutachten beauftragt werden

können.

Frau Bürgermeisterin Bogner stellt dar, dass dies nach wie vor nicht erfolgt sei. Dies wider-

spricht im übrigen unserer Verabredung im letzten Jour Fixe (09.04.2024)' Der Termin am

15.05.2024 wurde gerade auf diesen Tag terminiert, um eine entsprechende Beschlussfas-

sung der Zweckverbandsversammlung am 14.05.2Q24 zu kennen und für den weiteren Pla-

nungsvorga ng zu berücksichtigen.

Auch hier stellen wir nur fest, dass trotz der vertraglichen Verpflichtungen und der Verabre-

dung im Jour Fixe (0g.04.2024) seitens Frau Bürgermeisterin Bogner nichts veranlasst wurde.

4.

Aufgrund der oben festgehaltenen Umstände und insbesondere auch wegen der offensichtli-

chen Unrichtigkeiten ist ein massiver Vertrauensverlust eingetreten. Meine Mandanten sehen

daher keinen Sinn mehr die Gespräche weiterzuführen.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen
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